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Schlußbetrachtung zum Solothurnischen Primarschulgesetz.

f^ Hier folgt eine Art Commentar mm eingesandten Schulgesetze.

-V. Crrichtung der Schulen.
Ueber die Dauer der Schulzeit stritten sich »Schnle und Leben»;

jedoch behielt das Ende des Kampfes einen versöhnlichen Anstrich. Die
oberen Schüler (14 und 15 jährige) mußten bis znr Crntc eine

Sommerschule besuchen. Die Frcnndc längerer Schulzeit brachten

Folgendes zur Begründung vor: Wir wollen anch schon frühzeitig die Kinder
in den ländlichen Arbeiten üben, doch daneben die geistige Pflege des

Schülers nicht verkümmern, da im 14. und 15. Lebensjahre das geistige

Leben des Kiudes erst recht erwacht, im reformirten Bncheggbcrg, sowie

im Kanton Bern, wo doch Landwirthschaft nicht vernachläßigt ist, die

Schulzeit bis in'S 16. Jahr hinübergeht. Heutzutage ist für einen

Landbewohner Buchführung, Naturlchre, sogar etwas Chemie nethwendig,
auch dürften solche Frühschulen zur Sommerszeit der Landarbeit ganz

wenig Kräfte entziehen. Jm Winter kann nicht Alles erzwungen werden

die Schulzeit darf nie zn lange ausgesetzt sein, es muß der Schule uud

Familie Genüge geleistet werden. Ter vermögliche Bauer läßt die Arbeit
durch Knechte verrichten, der Mittelbauer und der Tanner haben wenig
Land, daher wenig Arbeit. Wer cin Professicnist werden will, muß

gute Schulbildung besitzen. Für 14- bis 15-jährige Primarschüler ist

eine Sommerschulc nothwendig, weil die 20-jährigen Rekruten oft nicht
einmal mehr ihren Namen schreiben können, und sie ist möglich, wenn
die Eltern und Behörden aus dem Lande dem Gesetze nnd Lehrer ihre

Mitwirknng nicht versagen.

Die Anbäuger uicht allzulaug er Schulzeit stellte» sich aus deu

wirklichen Standpnnkt des Lebens und sahen, wic Bater Wehrli, auch in
der Arbeit ein sehr einflußreiches BildungSmittel. Der Mittelmann und

Tanner brauche» größere Kinder bei der Arbeit und dieselben ersetzen ost

thcurc Taglöhner, welch letztere ost nicht einmal erhältlich sind. Nicht
die kurze Schulzeit, Wohl aber dcr unfleißige Schulbesuch ist der Wurm
an uuserem Schulwcscii. Die Armuth ist da und dort der sich gcltcnd
machende Schnlgegner. Schullicbc ist bcsscr als Schutzwaug, dic Sorgc
für Ernährung armer Eltcrn und Kindcr ifl vielfach dringender als die

Schule. Die Schule darf überhaupt mit der Familie nicht iu drückende

'tollisionen gcrathcn, denn Noth bricht Eisen und eiu überladener Wagen
bleibt gcrnc stccken. Nichts wirkt schwächcudcr als nnanSfnhrbare Gesetze. -



Die Vorkämpfer eincr frühen Schulpslichtigkeit (schon für 6-jährigc
Kindcr) machten nnter andern Gründen folgende geltend: Es ist für
viele Kinder ein Glück, wenn sie frühc in die Schnlc kommen, weil sie

zu Hanse ohne Aufsicht und Pflege aufwachsen und verwildern. Das
kindliche Alter ist bildsam, die Eindrücke haften, der Aufenthalt in dcr

großcn Hentern Schulstnbc ist nicht migesnnder als die oft dumpfe Stnbc
zn Hause, viele in der Verwahrlosung angewachsene Kinder müssen

gehörig gewaschen und gekämmt, somit gesundheitlich gebessert in dcr Schule
erscheinen. Gegeu zu frühen Schuleintritt sprechen folgende Urtheile:
Es gibt allerdings Kinder, die frühe reis sind; allein jc älter desto

rciscr werden sie. Ein halbes Jahr macht weder kalt noch warm. Ic
reifer dcr Verstand des Kindes, desto bessere Ergebnisse sind in der Schule

zu erreichen. Jm 7. Jahre lernen sie in 4 Wochen mehr, als im 6. in
einem halben Jahre. Die 7-jährigen gehörig entwickelten Schulkinder
würden durch die minder entwickelten 6 -jährigen in ihren Fortschritten
gehemmt, Schülerzahl uud neue Tchulhäuser würden vermehrt. —

Handwerkslehrlinge dürfen nach dcm nenen Gesetze von dcr

Oberschule dispensirt wcrdcn. Die Lchrer sind zn Abhaltung von Abcnd-
odcr Sonn tagSschulcn vcrpslichtct. Besuch frei. Caferneuscbuleu
beliebten nicht. Inter amia sileni àsse. Obschon wir 14 Schulen mit
81— IVO Schülern besitzen und sich die Schülerzahl durch Verlängerung
der Schulzeit vermehrt, so fordert das jetzige Gesetz für eine Schnle über

8V Kindcr cincn zweiten Lehrer, uud dies mit Recht. — Bolksgesang
ist obligatorisches Schnlfach. Dieser Satz ist augenscheinlich gerichtet

gcgen die miserabel« Lieder: Schnapps, SchnappS, dn edles Getränke :c. zc.

L. Vou d c n S'ch u l l e h r c r n.

Es gab sich gewisserscitS eine Ansicht kund, dem Scminardirckter
einen fachmännischen llntcrlehrcr beizugeben, weil die gelehrten Pro-
scssoren oft wunderliche Leute seien. Es gibt aber gewiß auch unter dcn

Unstndirtcn wunderliche Käuze! — Wieder andere wollten nach dem

Beispiele Zürich's und Bcrn'S dcn Besuch dcr Lehrervereine obligatorisch
erklären. Es ging aber bisher gnt obne Zwang. Ein Lchrcr schrieb

cinmal ans die Einladung:

Der Berein wäre rccht,
Allein dic Zeiten sind gar schlccbt.

Dcr Lohn reicht nicht ans,
Darum bleibe ich zu HauS. —
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lieber dic AmtSdaucr waren di>' Meiutiugen natürlich wieder

geseilt. Kurze Anstellung bringt den sc nachtheiligen Lehrerwechsel, Eifcr-
sucktcleicn im Lehrcrstande, vcrnmnöglichet die Durchführung des gleichen

Äindcö unter dem gleichen Lehrer durch alle acht Schuljahre. Freilich
kann dabei cin zwischen Lchrer nnd Gemeinde eingetretenes Mißverhältniß

leichter gehoben werden. Eine längere Anstellung gibt dem Lehrer
eine ruhige, unabhängige Wirksamkeit. Senn nämlich der Lehrer selbst-

ständig blos seinem Berufe lebt, uicht wohldicncrisch Höfelt und heuchlerisch

schmeichelt, ist cr gar leicht den Verfolgungen des Batzeustolzes

und dcS Eigennutzes ausgesetzt; auch dürften leicht bei mehreren Konkurrenten

heimliche Mindcrslcigernngcn stattfinden, was der Volksschule
den Hcrzstoß geben würde. Gott bewahre uns bei den ohnehin einfachen

^csoldnngSvcrhältnissen vor solchem Schacbcrtreibcn Längere Amtsdauer

bringt bessere Lehrer und erfolgreichere Früchte. — Daß auch die Mißgunst

batzcnstolzer Baueru gerne cinc Rollo spielen möchte, zeigte dcr
vereinzelte Antrag eines KantonSratheS ab dem Lande, dem Schnl-
Ichrcr kein Bauholz zu verabfolgen, wenn auch alle andern Bürger diese

Gabe crhicltcn! Wo bat cS, um'S Himmelswillcn der Schullehrcr ver-

ticut, daß ihm so etwas abgezwackt werde? —
Die Schnlkommission als Sittengericht aufzustellen, wollte nicht

belieben.

(I Pon d e r A u f s i ch t.

ES wurde beantragt, für Solothnrn's nnd Olten'S Schulkommissionen
cin bc soude res Reglement aufzustellen, wie in Zürich, Winterthur :e.

Freilich gibt die Stadt Solotburn für Lehrer und Lehrerinnen jährlich
18,000 Fr. aus und erhält daran keinen Staatsbeitrag, zählt 367 Kinder

von Ansaßen und nur 148 Bürgerkiudcr, unterhält 3 Knabcnlehrer, 4

Mädchcnlehrerinnen 1 Scknldircktor, 1 Musik- und Gesanglehrer w.;
anderseits leistet Dltcn nach Verhältniß bedeutend mehr, genießt Bor-
thcilc von dcr höhcrn Lchranstalt nnd der Gewerbsschnle, bei welcher

Einrichtung der Staat der Stadt 2 Schulen abgenommen hat. Am
treffendsten zeichnete dcn wahrcn Standpunkt Herr Landammann A sfotter,
sc: »Die Blüthe dcr Stadt hängt' nicht davon ab, daß sic nur von

Vürgcrn bcwohnt sei, sondern davon, daß sie sich dnrch Ausnahme neuer

lebensfähiger, lebenskräftiger Elemente entwickle." Dlten ist viel gcscbeidter.
Es beruft sich weniger ans sein Bürgcrgnt sticht sich dagegen mit Hülfe
dcr Aufaßen zn entwickeln, anck bat dic Ansstcnernngsnrkunde für die
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<âmg eines Schulfonds der Stadt Solothnrn gesorgt, das Ansaßengeld

ist sehr bedeutend, dann muß jede andere, auch die ärmste Gemeinde

ihre Ansaßen frei schulen. Winterthur verausgabt jährlich 36,000 Fr.
für sein Schulwesen. — Das Gesetz gibt nun dem RegierungSrath die

Befugniß, für die Schulen der Gemeinden Solothurn nnd Ölten
Ausnahmen von diesem Gesetze zu gestatten. —

Aus dieser Mitthciluug erhellt, daß unsere Volksschule ein dcn

Bedürfnissen und Verhältnissen der Bevölkerung ganz
angemessenes Schulgesetz erhalten hat. Unsere Erzichungsbehörde hat, ferne
von planderifchen Schulorakclstimmcn, mit tiefer Einsicht in das Volks-
leben und mit eifrigem Interesse siir allgemeine Erziehnng cin segenreiches

Werk aufgestellt. Sie möchte die Geistcsvermögen zn so vieler Kenntniß
und Fertigkeit entwickeln, wie viel kein Mensch als Mensch entbehren
kann und wie viel der Staat von jedem seiner Bürger fordern muß, wenu

er sich sittlich frei entwickeln soll, eingedenk des Wortes: »Eine gute
Erziehnng ist die beste Oekonomie, und Unwissenheit die then-
erste Sache im Lande."

Die Schule ist iu und nicht neben das Leben gestellt. Sie giebt
den Kindern des Volks die Vorbildung für das Leben. Die Grundlage

der Erziehung und des Unterichts bilden die technischen Fertigkeiten,
das Lesen, Schreiben und Zeichnen. Ueber ihnen erhebt sich tic
Lebenskunde, worunter wir die sogenanntcn Realien, vorzugsweise aber

die Elemente der Landwirthschaft, GewerbSknnde nnd HauSwirthschaft
verstehen. Die Spitze der Volksschulerziehung bildet die Religion. Die
stylistiscbe Tüchtigkeit wird in dem fortentwickelten Lese- nnd

Schreibeunterricht gesucht werden. Es wird überhaupt die oft beklagte Kluft
zwischen der Schule und dem Leben thatsächlich ausgefüllt, Schule und

Leben einander näher gerückt werden.
Es bleibt jetzt nur zu wünschen übrig, eS möchte vou allen den-

jenigen/jdie sich um Erziehung bekümmern sollen, mit dcr

gleichen Liebe und Ausdauer zur Durchführung dieses Gesetzes gewirkt

werden, mit welcher unsere oberste Schulbchörde das Gesetz in

zweckdienliche Gestalt gebracht hat.

Schul Chronik.
Schweiz. Polytechnikum. DaS cidg. Polytechnikum hat scin Programm

sür das Sommersemester 1858 ausgegeben. Nack demselben beginnen die Vor-
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